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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Herstellung eines aus ei-
nem Faserverbundwerkstoff bestehenden Halbzeugs für ei-
ne Bodenstruktur (1) eines Kraftfahrzeugs, wobei mehrere
Hauptfaserlagen (8) übereinander geschichtet und in eine
Matrix eingebettet werden, dadurch gekennzeichnet, dass
zur Vorbereitung von Sitzquerträgern (7) der Bodenstruktur
(1) mehrere Unterfaserlagen (9), deren Fasern im Wesentli-
chen in Längsrichtung der Sitzquerträger (7) verlaufen und
die im Wesentlichen auf die geometrischen Abmessungen
der entstehenden Sitzquerträger (7) beschränkt sind, bei der
Herstellung der Hauptfaserlagen (8) in dieselben eingearbei-
tet werden, wobei die Unterfaserlagen (9) in die Hauptfaser-
lagen (8) durch Einlegen eingearbeitet werden und gemein-
sam in eine Matrix eingebettet werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines aus einem Faserverbundwerkstoff be-
stehenden Halbzeugs für eine Bodenstruktur eines
Kraftfahrzeugs, nach der im Oberbegriff von An-
spruch 1 näher definierten Art.

[0002] Ein gattungsgemäßes Verfahren ist aus der
US 6,854,791 B1 bekannt.

[0003] Die DE 10 2005 024 263 A1 beschreibt einen
Karosserieboden für ein Kraftfahrzeug mit Sitzquer-
trägern.

[0004] Aus dem allgemeinen Stand der Technik
ist es bekannt, Faserverbundwerkstoffe für Bautei-
le von Kraftfahrzeugen einzusetzen, um deren Ge-
wicht zu verringern. Beispielsweise beschreibt die
DE 10 2005 024 265 A1 einen aus einem Faserver-
bundwerkstoff bestehenden Karosserieboden.

[0005] Wenn ein solches Bauteil eine im Wesentli-
chen zweidimensionale Erstreckung aufweist, so ist
dessen Herstellung verhältnismäßig einfach. Wenn
es sich jedoch um ein dreidimensionales Bauteil han-
delt, welches insbesondere in einer senkrecht zu sei-
ner Hauptebene verlaufenden Richtung größere Flä-
chenanteile aufweist, so muss bei der Fertigung häu-
fig ein höherer Aufwand in Kauf genommen werden.

[0006] Im Falle einer Bodenstruktur eines Kraftfahr-
zeugs weist diese in Querrichtung des Fahrzeugs
verlaufende, sogenannte Sitzquerträger auf, an de-
nen die Fahrzeugsitze befestigt werden. Diese Sitz-
querträger weisen neben ihrem horizontalen Befes-
tigungsabschnitt auch jeweilige vertikale Abschnit-
te auf, die den Versatz des Befestigungsabschnitts
vom Hauptkörper der Bodenstruktur erzeugen. Die-
se vertikalen Abschnitte erhöhen jedoch den Fer-
tigungsaufwand, da zur Herstellung derselben ei-
ne Umformung des Bauteils erforderlich ist. Des
weiteren haben die Sitzquerträger die Aufgabe, die
bei einem Seitenaufprall auftretenden, teilweise sehr
hohen Kräfte aufzunehmen, um einen größtmögli-
chen Insassenschutz zu bieten. Diese Anforderun-
gen an den Sitzquerträger erschweren noch dessen
wie oben beschrieben recht aufwändige Herstellung.

[0007] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren zur Herstellung eines aus einem
Faserverbundwerkstoff bestehenden Halbzeugs für
eine Bodenstruktur eines Kraftfahrzeugs zu schaffen,
mittels welchem eine einfache Herstellung einer Bo-
denstruktur mit einer hohen Festigkeit möglich ist.

[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
die in Anspruch 1 genannten Merkmale gelöst.

[0009] Durch die Einarbeitung der zur Erzeugung
der Sitzquerträger vorgesehenen Unterfaserlagen in
die Hauptfaserlagen kann bereits bei der Herstel-
lung der Gewebelagen das komplette Halbzeug zur
Herstellung der Bodenstruktur erzeugt werden, wel-
ches später durch eine geeignete Umformung in le-
diglich einem Arbeitsgang zu der fertigen Boden-
struktur verarbeitet werden kann. Dadurch ergibt sich
ein erheblich verringerter Herstellungsaufwand, bei
dem das ansonsten erforderliche, sehr aufwändige
Drapieren und Legen der Fasern vermieden werden
kann, wodurch sich letztendlich ein erheblich schnel-
leres und kostengünstigeres Verfahren zur Herstel-
lung des aus einem Faserverbundwerkstoff beste-
henden Halbzeugs für die Bodenstruktur des Kraft-
fahrzeugs ergibt.

[0010] In einer sehr vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung kann vorgesehen sein, dass an den nach
der Umformung der Bodenstruktur an den bei der Er-
zeugung der Sitzquerträger entstehenden Hohlräu-
men Schließteile zum Verschließen der Hohlräume
angebracht werden. Durch diese Ausgestaltung wer-
den die Sitzquerträger einteilig mit der Bodenstruk-
tur hergestellt, was zu einer Bodenstruktur mit einer
sehr hohen Festigkeit führt, da im Crashfall die Sitz-
querträger und die Bodenstruktur miteinander ver-
bunden bleiben und lediglich das darunter angeord-
nete Schließteil gegebenenfalls abgeschert wird.

[0011] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den
restlichen Unteransprüchen. Nachfolgend ist ein Aus-
führungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeich-
nung prinzipmäßig dargestellt.

[0012] Es zeigt:

Fig. 1 eine aus einem mit dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren hergestellten Halbzeug gebildete
Bodenstruktur eines Kraftfahrzeugs;

Fig. 2 ein mit dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren hergestelltes Halbzeug für die Bodenstruk-
tur;

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung der Fa-
serlagen des Halbzeugs aus Fig. 2;

Fig. 4 einen Schnitt durch die Faserlagen aus
Fig. 3;

Fig. 5 das Halbzeug aus Fig. 2 in seinem umge-
formten Zustand; und

Fig. 6 einen Schnitt durch die Bodenstruktur
nach der Linie VI - VI aus Fig. 1.

[0013] Fig. 1 zeigt eine Draufsicht einer Boden-
struktur 1 für eine in seiner Gesamtheit nicht darge-
stelltes Kraftfahrzeug. Die Bodenstruktur 1 besteht
aus einem Faserverbundwerkstoff bzw. einem faser-
verstärkten Kunststoff, wie beispielsweise CFK oder
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GFK, und weist in der dargestellten Ausführungsform
einen Mitteltunnel 2, zwei beiderseits des Mitteltun-
nels 2 angeordnete Seitenteile 3, jeweilige an den
Rändern der Seitenteile 3 angeordnete, in Längsrich-
tung „x“ des Kraftfahrzeugs verlaufende Schweller
4 sowie einen hinteren Querträger 5 und einen vor-
deren Querträger 6 auf. Die Seitenteile 3 sind des
weiteren mit im vorliegenden Fall jeweils zwei in ei-
ner mit „y“ bezeichneten Querrichtung des Kraftfahr-
zeugs verlaufenden Sitzquerträger 7 versehen, an
denen nicht dargestellte Fahrzeugsitze befestigt wer-
den. Im vorliegenden Fall verläuft der vordere Quer-
träger 6 nicht exakt in y-Richtung, dies ist jedoch von
der Karosserieform des Kraftfahrzeugs abhängig und
kann daher selbstverständlich auch anders gestaltet
sein.

[0014] Nachfolgend wird ein Verfahren zur Herstel-
lung der beiden ein Halbzeug für die Bodenstruktur 1
darstellenden Seitenteile 3 beschrieben, von denen
in Fig. 2 das linke Seitenteil 3 dargestellt ist. Die Her-
stellung des rechten Seitenteils 3 weicht jedoch nicht
von der des linken Seitenteils 3 ab. In den Fig. 3 und
Fig. 4 ist zu erkennen, dass das Seitenteil 3 mehre-
re Hauptfaserlagen 8, die im Wesentlichen über die
gesamte Fläche des Seitenteils 3 verlaufen, sowie
mehrere Unterfaserlagen 9 aufweist, die im Wesent-
lichen auf die geometrischen Abmessungen der Sitz-
querträger 7 beschränkt sind. Im vorliegenden Fall
verlaufen die einzelnen Fasern der Hauptfaserlagen
8 im Wesentlichen diagonal zu den Außenwandun-
gen des Seitenteils 3 und damit der Bodenstruktur
1, wohingegen die Fasern der Unterfaserlagen 9 im
Wesentlichen in Längsrichtung der Sitzquerträger 7
und damit in der Fahrzeugquerrichtung y verlaufen.
Vorzugsweise können die Fasern in den Hauptfaser-
lagen im Wesentlichen in einer 45°-Richtung zu der
x- und y- Richtung verlaufen. Im vorliegenden Fall
sind zwei Hauptfaserlagen 8 und fünf zwischen den-
selben angeordnete Unterfaserlagen 9 vorgesehen,
es könnte jedoch auch jede andere geeignete Anzahl
an Hauptfaserlagen 8 und Unterfaserlagen 9 vorge-
sehen sein.

[0015] Zur Herstellung des Halbzeugs werden die
Hauptfaserlagen 8 übereinandergeschichtet, wobei
die Unterfaserlagen 9 in die Hauptfaserlagen 8 durch
Einlegen eingearbeitet werden und gemeinsam in ei-
ne Matrix eingebettet werden. Auf diese Weise kön-
nen bereits bei der Gewebeherstellung die Sitzquer-
träger 7 mittels der Unterfaserlagen 9 erzeugt wer-
den, wobei durch den Verlauf der Fasern der Unter-
faserlagen 9 in Längsrichtung der Sitzquerträger 7
dieselben eine hohe Steifigkeit erhalten, wodurch sie
insbesondere im Falle eines Seitenaufpralls sehr ho-
he Kräfte aufnehmen können. Zur Einbettung der Fa-
serlagen 8 und 9 in die Matrix kann auf an sich be-
kannte Verfahren zurückgegriffen werden, bei denen
die Faserlagen 8 und 9 mit einem Harz infiltriert wer-
den.

[0016] Durch eine an sich bekannte Umformung
kann aus dem in Fig. 2 dargestellten Halbzeug des
Seitenteils 3 ein entsprechend konturiertes Seiten-
teil 3 erzeugt werden, welches in Fig. 5 dargestellt
ist und ebenfalls ein Halbzeug darstellt, da es erst
nach dem Verbinden desselben mit dem Mitteltunnel
2, den Schwellern 4, dem hinteren Querträger 5 und
dem vorderen Querträger 6 sowie dem weiteren Sei-
tenteil 3 zu der Bodenstruktur 1 wird.

[0017] Aus Fig. 6 geht des Weiteren hervor, dass
bei der beschriebenen Umformung zur Erzeugung
der Sitzquerträger 7 jeweilige Hohlräume 10 entste-
hen, die durch Schließteile 11 verschlossen werden,
welche vorzugsweise ebenfalls aus einem Faserver-
bundwerkstoff bestehen. Die Schließteile 11 werden
vorzugsweise durch Verkleben mit der Bodenstruktur
1 verbunden, wobei es besonders vorteilhaft ist, in
dem von den Sitzquerträgern 7 in die restliche Boden-
struktur 1 übergehenden Bereich Ausnehmungen 12
vorzusehen, um die Schließteile 11 so anzubringen,
dass ein ebener Boden der Bodenstruktur 1 entsteht.
Durch das Schließteil 11 ergibt sich ein geschlosse-
ner Querschnitt, der die Steifigkeit der Bodenstruk-
tur 1 insbesondere im Bereich der Sitzquerträger we-
sentlich erhöht. Innerhalb der Ausnehmungen 12 be-
findet sich im vorliegenden Fall ein Klebemittel 13,
das die sichere Verbindung der Schließteile 11 mit
der Bodenstruktur 1 gewährleistet.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Herstellung eines aus einem
Faserverbundwerkstoff bestehenden Halbzeugs für
eine Bodenstruktur (1) eines Kraftfahrzeugs, wo-
bei mehrere Hauptfaserlagen (8) übereinander ge-
schichtet und in eine Matrix eingebettet werden, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Vorbereitung von
Sitzquerträgern (7) der Bodenstruktur (1) mehrere
Unterfaserlagen (9), deren Fasern im Wesentlichen
in Längsrichtung der Sitzquerträger (7) verlaufen
und die im Wesentlichen auf die geometrischen Ab-
messungen der entstehenden Sitzquerträger (7) be-
schränkt sind, bei der Herstellung der Hauptfaserla-
gen (8) in dieselben eingearbeitet werden, wobei die
Unterfaserlagen (9) in die Hauptfaserlagen (8) durch
Einlegen eingearbeitet werden und gemeinsam in ei-
ne Matrix eingebettet werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an den nach der Umformung der
Bodenstruktur (1) an den bei der Erzeugung der
Sitzquerträger (7) entstehenden Hohlräumen (10)
Schließteile (11) zum Verschließen der Hohlräume
(10) angebracht werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schließteile (11) mit der Boden-
struktur (1) verklebt werden.
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4.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in dem von den Sitzquerträgern
(7) in die Bodenstruktur (1) übergehenden Bereich
Ausnehmungen (12) zur Anbringung der Schließteile
(11) erzeugt werden.

5.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Fasern der
Hauptfaserlagen (8) im Wesentlichen diagonal zu
den Außenwandungen der Bodenstruktur verlaufen.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in den Hauptfaserlagen (8) die Fasern
im Wesentlichen in 45°-Richtung verlaufen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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